
   

   

   
   
   

 

  
 

 

   
 

 

 
 

 

92806/2021  

POSTANSCHRIFT  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  

  Postfach 1468, 53004 Bonn 

 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT  Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG  Straßenbahn 61 und 65, Innenministerium 

Bus 550 und SB60, Innenministerium 

 

 
 

BETREFF  Kontrollbesuch vom 20.09.2021 bis 23.09.2021 
 

HIER  Ergebnis meiner Kontrolle 
 

 

 

in der Zeit vom 20. September bis 23. September 2021 führte ich bei               , Standort            , 

einen Beratungs- und Kontrollbesuch gemäß § 36a Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die Vo-

raussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes und den 

Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) i.V.m. § 36 SÜG, § 16 

Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 

Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen durch. 

 

Gegenstand meiner Kontrolle waren Sicherheitsüberprüfungsverfahren für das Bestands-

personal der                im Bereich des personellen Sabotageschutzes. 

 

Die Kontrolle umfasste eine stichprobenartige Kontrolle der Sicherheitsakten, die Verfah-

rensabläufe, die organisatorische Einbindung des Sabotageschutzbeauftragten und seiner 

Stellvertretung, die Aufbewahrung der Sicherheitsakten und einer Kontrolle der in elektro-

nischen Dateien gespeicherten Daten. 

 

Seitens der                war an der Durchführung der Kontrolle maßgeblich der Sabotageschutz-

beauftragte beteiligt. 
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Für die meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährte Unterstützung im Vorfeld und 

während der Kontrolle, die offene und kooperative Gesprächsatmosphäre sowie die insge-

samt sehr freundliche Betreuung danke ich Ihnen und Ihrem Sabotageschutzbeauftragten. 

 

I. Ergebnis meiner Kontrolle 

Die Kontrolle hat keine wesentlichen datenschutzrechtlichen Defizite ergeben, jedoch 

möchte ich folgende Praxisempfehlungen aussprechen:  

 

Wenn sicherheitsüberprüftes Personal verstirbt, sind die Sicherheitsakten der betroffenen 

Person in der Regel sofort zu vernichten. Ausnahmen hiervon sind nur dann zulässig, wenn 

die Unterlagen für Angehörige oder Erben noch von Interesse sind, um Ansprüche geltend 

zu machen oder im Interesse des Persönlichkeitsschutzes für eine postmortale Rehabilita-

tion sorgen können. In diesem Fall empfiehlt sich die Dokumentation der getroffenen Über-

legungen in der Sicherheitsakte. 

 

II. Sachverhalt 

 

Die nachfolgenden Feststellungen beruhen auf den Antworten Ihres Sabotageschutzbeauf-

tragten auf einen vorab übersandten Fragebogen und im Nachgang übermittelte Fragen, 

den Erkenntnissen meiner Mitarbeitenden aus dem Einführungs- und Abschlussgespräch 

vor Ort, einer Ortsbegehung, einer Aktenstichprobe und der stichprobenhaften Einsicht-

nahme in die durch den Bereich Sabotageschutz elektronisch gespeicherten Daten. 

 

Mit Stand 12. Juli  2021 gab es nach Ihrer Mitteilung 528 Sicherheitsakten. Davon betrafen 

421 Akten aktive Mitarbeitende, die bereits sicherheitsüberprüft waren, und 13 Akten Mitar-

beitende, deren Antragsverfahren noch nicht abgeschlossen waren. Die restlichen 94 Akten 

betrafen ausgeschiedene Mitarbeitende. 

Ich habe 327 Sicherheitsakten geprüft, davon 229 von aktiven, betrauten Mitarbeitern, 90 

Akten von ausgeschiedenen Mitarbeitern und 8 laufende Antragsverfahren. 

 

Bei meiner Kontrolle habe ich Sicherheitsakten von einer Mitarbeiterin und einem Mitarbei-

ter vorgefunden, die beide bereits verstorben waren (in      bzw.     ). Die Akten waren bei 

Ihnen in      und      zur Vernichtung vorgesehen. Im Nachgang meiner Kontrolle habe ich hier 

sowohl das BMWi als auch Ihren Sabotageschutzbeauftragten um Prüfung und Mitteilung 
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gebeten, ob in den beiden Fällen Ausnahmetatbestände zur weiteren Aufbewahrung/Spei-

cherung vorliegen, was beiderseits verneint wurde. Ihr Sabotageschutzbeauftragter teilte 

mir am 12. November 2021 mit, dass die Akten zwischenzeitlich vernichtet wurden. 

 

III. Rechtliche Bewertung 

Gemäß §§ 36a Abs. 2 und 3, 36 SÜG ist der BfDI für die Datenschutzaufsicht bei den öffentli-

chen und nichtöffentlichen Stellen, die Aufgaben nach dem SÜG erfüllen, zuständig. 

 

Nach § 36 Abs. 1 SÜG i.V.m. § 16 Abs. 2 S. 1 BDSG ist er befugt, Verstöße gegen das BDSG oder 

gegen andere Datenschutzvorschriften oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder Nut-

zung personenbezogener Daten gegenüber der zuständigen obersten Bundesbehörde zu 

beanstanden. Wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel handelt, 

kann er hiervon gem. § 16 Abs. 2 S. 2 BDSG absehen. 

 

Im vorliegenden Fall kann von einer Beanstandung abgesehen werden. Zu den Feststellun-

gen im Einzelnen: 

 

Gemäß § 30 i.V.m. § 19 Satz 1 und 2 SÜG sind die Sicherheitsakten seitens der verantwort-

lichen Stelle  

a) innerhalb eines Jahres zu vernichten, wenn bekannt wird, dass die betroffene 

Person keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufgenommen hat  

b) und im Übrigen fünf Jahre nach dem Ausscheiden der betroffenen Person aus der 

sicherheitsempfindlichen Tätigkeit  

zu vernichten. 

 

Stirbt jedoch die betroffene Person, so sind die Unterlagen über ihre Sicherheitsüberprü-

fung unverzüglich zu vernichten (Däubler in „„Däubler, Sicherheitsüberprüfungsgesetz: 

SÜG“, 1. Auflage 2019, § 19 Rn. 11“, SÜG-AVV zu § 19 Abs. 2 Satz 3 - 5).  

In Analogie zu § 22 Abs. 3 kann jedoch eine weitere Aufbewahrung in Betracht kommen, 

wenn die Unterlagen für Angehörige oder Erben noch von Interesse sind, um Ansprüche gel-

tend zu machen oder im Interesse des Persönlichkeitsschutzes für eine postmortale Reha-

bilitation sorgen zu können (so Däubler in „Däubler, Sicherheitsüberprüfungsgesetz: SÜG“, 

1. Auflage 2019, § 19 Rn. 11; Denneborg in „SÜG“ § 19 Rn. 1 f; Warg in „Schenke/Graulich/Ru-

thig, Sicher-heitsrecht des Bundes“, 2. Auflage 2019, § 19 Rn. 3a).  
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Die Prüfung der vorgenannten Ausnahmetatbestände verlief in den beiden genannten Fäl-

len sowohl seitens des BMWi als auch Ihres Sabotageschutzbeauftragten negativ. Die Si-

cherheitsakten wurden inzwischen auch einer ordnungsgemäßen Vernichtung zugeführt. 

Ihr Sabotageschutzbeauftragter hat zugesagt, in künftigen Fällen entsprechend zu verfah-

ren. 

 

Vor diesem und dem Hintergrund, dass Ihr Sabotageschutzbeauftragter und die in dem Be-

reich mitwirkenden Personen Ihres Hauses wirkungsvolle Prozesse und Verfahrensabläufe 

zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben des SÜG etabliert haben und wir keine 

weiteren datenschutzrechtlichen Verstöße festgestellt haben, bedarf es vorliegend keiner 

Beanstandung nach § 16 Abs. 2 Satz 1 BDSG. 

 

IV. Fazit 

Alle geprüften Datenverarbeitungsvorgänge in Ihrem Unternehmen stehen in Einklang mit 

den gesetzlichen Bestimmungen.  

 

Ich erkläre die Kontrolle hiermit für abgeschlossen. 

V. Hinweis zur Veröffentlichung 

Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis: 

 

Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürger/in und Staat an, 

das eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Verfolgung dieses Ziels werden 

Kontrollberichte im rechtlich zulässigen Rahmen auf der Internetseite des BfDI veröffent-

licht. Sofern die kontrollierte Stelle dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme zum Kon-

trollbericht veröffentlicht. 

 

Sofern der Kontrollbericht bzw. die Stellungnahme der kontrollierten Stelle Namen einzel-

ner natürlicher Personen enthalten, werden diese vor Veröffentlichung geschwärzt. Infor-

mationen, die zur Identifikation des geprüften Unternehmens geeignet sind, werden eben-

falls unkenntlich gemacht. Dasselbe gilt für eventuell ausgewiesene Geschäftszeichen der 

geprüften Akten. Die Fallliste, die dem hiesigen Kontrollbericht als Anlage beigefügt ist, wird 

nicht veröffentlicht.  

 

Ich bitte Sie,  
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mir binnen vier Wochen nach Zugang mitzuteilen, ob Sie Bedenken gegen die 

geplante Veröffentlichung haben oder zusätzliche Schwärzungen für erforder-

lich halten.  

 

Über eine eventuelle Pflicht zur Herausgabe nach den Regelungen des Informationsfrei-

heitsgesetzes des Bundes ist im Einzelfall gesondert zu entscheiden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

 


